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Text 

II. Abschnitt 

Errichtung und Betrieb 

§ 6 

Bewilligung zur Errichtung 

(1) Krankenanstalten können von physischen oder juristischen Personen errichtet und betrieben 
werden. 

(2) Die Errichtung einer bettenführenden Krankenanstalt bedarf der Bewilligung der 
Landesregierung. Anträge auf Erteilung der Bewilligung haben den Anstaltszweck (§ 2) und das in 
Aussicht genommene Leistungsangebot (Leistungsspektrum, Leistungsvolumen einschließlich 
vorgesehener Personalausstattung) genau zu bezeichnen. Eine Vorabfeststellung zur Frage des Bedarfs ist 
zulässig. Der Antragsteller hat jene Sozialversicherungsträger, für die anzunehmen ist, dass ihnen infolge 
ihrer voraussichtlichen Betroffenheit gemäß § 11 Abs. 2 Parteistellung im Bewilligungsverfahren 
zukommen wird, namhaft zu machen. 
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(2a) Die Landesregierung hat über ein Ansuchen um Erteilung der Errichtungsbewilligung mit 
schriftlichem Bescheid zu entscheiden. Im Errichtungsbewilligungsbescheid hat die Landesregierung die 
nach den Erkenntnissen der medizinischen und technischen Wissenschaft und die zur Sicherstellung einer 
den gesetzlichen Erfordernissen entsprechenden Errichtung der Krankenanstalt erforderlichen 
Bedingungen und Auflagen vorzuschreiben. 

(3) Beabsichtigt der Antragsteller, Mittel des Kärntner Gesundheitsfonds in Anspruch zu nehmen, so 
hat er dies bereits im Antrag auf Erteilung der Errichtungsbewilligung bekannt zu geben. 
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